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RS OGH 1978/6/1 6Ob551/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1978

Norm

ABGB §836 C

ABGB §1020

Rechtssatz

Wird die Verwaltung des Hauses durch viele Jahre von einem Hälfteeigentümer mit Zustimmung des anderen

Hälfteeigentümer geführt, so liegt in dieser Zustimmung eine Einzelbevollmächtigung, welche jederzeit widerrufen

werden kann.
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6 Ob 551/78
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